
Die neuen Kriterien zur Energieförderung im Überbli ck 
 
Gebäude mit Baukonzession ausgestellt 
vor dem 12. Januar 2005  

Gebäude mit Baukonzession zwischen 
12. Januar 2005 und 14. Dezember 2009 
 

Gebäude mit Baukonzession ausgestellt 
ab dem 14. Dezember 2009 
 

Wärmedämmung: 
 

nach Durchführung der Wärmedämmung 
KlimaHaus Standard C 
 
Ausnahme: Gebäude unter Ensembleschutz mit 
Abbruchverbot und Gebäude unter Denkmalschutz 
 

  

Austausch von Fenstern und Fenstertüren 
von Gebäuden unter Ensembleschutz mit 
Abbruchverbot 
 

  

Automatisch beschickte Biomassekessel, 
Stückholzkessel, Erdwärmepumpen: 
 

nur für Gebäude mit KlimaHaus Standard C 
 
Ausnahme: Gebäude unter Ensembleschutz mit 
Abbruchverbot und Gebäude unter Denkmalschutz 
 

Automatisch beschickte Biomassekessel, 
Stückholzkessel, Erdwärmepumpen: 
 

nur für Gebäude mit KlimaHaus Standard C  
 

Automatisch beschickte Biomassekessel, 
Stückholzkessel, Erdwärmepumpen: 
 

nur für Gebäude mit KlimaHaus Standard A  
 

Einbau von thermischen Solaranlagen für 
Warmwasser- oder Schwimmbaderwärmung 
 

Einbau von thermischen Solaranlagen für 
Warmwasser- oder Schwimmbaderwärmung 
 

Einbau von thermischen Solaranlagen für 
Warmwasser- oder Schwimmbaderwärmung 
 

Einbau von thermischen Solaranlagen für 
Heizung und/oder Kühlung: 
 

nur für Gebäude mit KlimaHaus Standard A  
 

Einbau von thermischen Solaranlagen für 
Heizung und/oder Kühlung: 
 

nur für Gebäude mit KlimaHaus Standard A  
 

Einbau von thermischen Solaranlagen für 
Heizung und/oder Kühlung: 
 

nur für Gebäude mit KlimaHaus Standard A  
 

 
Weitere Maßnahmen, die unabhängig von Mindest - Bau standards gefördert werden: 

 
- Wärmerückgewinnung aus Anlagen zur Kühlung von Produkten 
- Einbau von Photovoltaikanlagen und Windkraftwerken zur Erzeugung elektrischer Energie wenn keine nationalen Fördertarife beansprucht 

werden und die Anlage über keine Anschlussmöglichkeit am Stromnetz verfügt 
- Machbarkeitsstudien 


